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Ihre Anfragen beantworte ich wie folgt: 

 

1. Planen Sie, diese Fördermöglichkeit für Erfurt zu nutzen? 

 

Derzeit untersucht das Amt für Wirtschaftsförderung die Antragsstellung für 

den Auf- und Ausbau von öffentlichen WLAN - Angeboten nach der Richtlinie 

des Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von hochleistungsfähi-

gen Breitbandinfrastrukturen.  

 

2. In welchem finanziellen Umfang würde Erfurt von diesen Mitteln profitie-

ren?  

 

Die Förderung erfolgt als Anteilfinanzierung. Die Zuwendungshöhe für die 

Stadt Erfurt beträgt lt. Punkt 5.3 der Richtlinie des Freistaates Thüringen zur 

Förderung des Ausbaus von hochleistungsfähigen Breitbandinfrastrukturen  

bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.  

 

3. Welche Orte und Bereiche kämen in Erfurt für die Bereitstellung von frei-

em WLAN infrage und sollen a) im Rahmen der Fördermittel des Landes 

und ggf. b) zusätzlich mit städtischen Mitteln mit freiem WLAN ausge-

stattet werden? 

 

Viele öffentliche Plätze sind bereits mit freien WLAN - Angeboten ausgestat-

tet. Am 10. Dezember 2013 hat der Oberbürgermeister zusammen mit Kabel 

Deutschland den Startschuss für die Nutzung von kostenfreiem WLAN  an 11 

Standorten in der Erfurter Innenstadt gegeben (u.a. in der Allerheiligenstraße, 

Neuwerkstraße, Kreuzgasse/Krämerbrücke, Mainzerhofplatz usw.).  

 

Seitdem können Tourist/innen, Bürger/innen und Geschäftsleute 30 Minuten 

kostenfrei im Internet surfen. Inzwischen bieten viele Bars, Gaststätten und 

Cafés ihren Kunden ebenfalls während des Aufenthaltes kostenfreies WLAN 

an. Möglicherweise werden sich in geraumer derartige Angebote weiter ent-
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wickeln. Dies wird auch maßgeblich vom Wortlaut der letztlich durch den Bundestag zu be-

schließenden Regelungen zur sogenannten "Störerhaftung" abhängen.  

 

Die ÖPNV - Nutzer in der Stadt Erfurt haben bereits heute die Möglichkeit, in den Stadtbahnen 

der EVAG kostenfreies WLAN zu nutzen. In gemeinsamen Gesprächen mit der Stadtwerke Erfurt 

GmbH wurden weitere öffentliche Plätze untersucht, die durch ein freies WLAN versorgt werden 

sollen.  

 

Neben der Stadtwerke Erfurt GmbH planen auch private Kommunikationsunternehmen, das 

WLAN Angebot zu erweitern. Diese möchten aber hinsichtlich des Konkurrenzschutzes derzeit 

nicht genannt werden. Die Planungen betreffen ähnliche Projekte wie das o.g. Beispiel von Ka-

bel Deutschland.  

 

Auch die Stadtverwaltung Erfurt hat die Möglichkeit geprüft, in öffentlichen Gebäuden, wie z.B. 

im Rathaus, kostenfreies WLAN anzubieten. Darunter wurden zwei Varianten in Erwägung gezo-

gen: Zum einen die Beteiligung über externe Anbieter und zum anderen die Installation eines 

eigenen öffentlichen WLAN- Netzes.  

 

Entsprechende Vorabstimmungen mit interessierten Unternehmen, die Angebote für WLAN - 

Hotspots eingereicht haben, wurden im Amt für Wirtschaftsförderung in enger Abstimmung mit 

dem Personalamt, Abteilung Datenverarbeitung, getroffen. Beide Varianten müssen jedoch aus 

juristischen, Sicherheits- und Kostengründen abgelehnt werden. 

 

In Abhängigkeit der Gesetzesänderung zur sogenannten Störerhaftung und der Fördermöglich-

keit durch den Freistaat Thüringen wird die Variante 1, die Beteiligung über externe Anbieter, 

erneut in Erwägung gezogen.  

 

Variante 2, die Installation eines eigenen öffentlichen WLAN- Netzes, ist unter Berücksichtigung 

der DFN e.V. Satzung derzeit nicht möglich. Die Satzung des DFN e.V., zu deren Mitgliedschaft 

wir uns vor Jahren entschlossen haben, und der Rahmenvertrag schließen einen öffentlichen Zu-

gang zum DFN-Anschluss der Stadtverwaltung Erfurt aus.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein  
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